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Hiermit erkläre ich ab                          meinen Beitritt als Mitglied im  
IRRE-PARABEL – Netzwerk für Therapie, Beratung und Coaching e.V., Göttingen.

Name      Vorname

Geb.-Datum     Straße    

PLZ      Ort

Telefon      E-Mail

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an.  
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 60,- Euro pro Jahr.

0 Ich beantrage eine Beitragsermäßigung (30,- Euro pro Jahr) aus einem der folgenden 
 Gründe: Studium / Ausbildung / arbeitssuchend. Einen entsprechenden Nachweis füge 
 ich dem Antrag bei.

0 Ich interessiere mich für die Aktivitäten des Vereins und möchte in den kostenlosen 
 Emailverteiler aufgenommen werden. Die Teilnahme am Emailverteiler kann jederzeit 
 schriftlich durch eine Email an info@irre-parabel.de beendet werden.

IRRE-PARABEL 
Netzwerk für Therapie, Beratung und Coaching e.V.

Lange-Geismar-Straße 69 • 37073 Göttingen
info@irre-parabel.de

BEITRITTSERKLÄRUNG

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Kontoinhaber

Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: 
DE06ZZZ00002407013 
Ich ermächtige den IRRE-PARABEL – Netzwerk für The-
rapie, Beratung und Coaching e.V., Zahlungen wiederkeh-
rend von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der 
Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag am (01.02.) jeden  
Jahres fällig. Bei späterem Eintritt wird der Mitgliedsbei-
trag zum 01. des Folgemonats nach Eintritt fällig. Bei Aus-
tritt kann der Beitrag anteilig erstattet werden. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz  
darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwal-
tung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in  
automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und 
genutzt werden:  Name, Anschrift, Geburtsdatum,  
Telefonnummer, E-Mail-Adresse. 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
folgender personenbezogener Daten durch den Verein 
zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen 
Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Mir 
ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses  
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Die 
Mitglieder sind verpflichtet, Änderungen ihrer Anschrift, 
E-Mailadresse und Bankverbindung unverzüglich dem 
Verein mitzuteilen.

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats

Ort, Datum, Unterschrift
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§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen IRRE-PARABEL - Netzwerk für Therapie, Beratung und Coaching e.V.. Er wird in 

das Vereinsregister eingetragen und führt dann den Zusatz e.V..

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Göttingen. Der Verein wurde am 28.01.2021 errichtet.

(3) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

(5) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S.d. Abschnitts „Steuerbegüns-

tigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

§2 Zweck des Vereins

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Förderung von Wissen-

schaft und Forschung. Der Satzungszweck wird erreicht durch die Bereitstellung eines psychosozialen Netz-

werkes zur Pflege der seelischen sowie körperlichen Gesundheit und mit der Durchführung wissenschaftli-

cher Veranstaltungen. Dies kann z.B. in Form von Vorträgen, Seminaren, Weiterbildungsveranstaltungen und 

in der Kooperation mit verwandten Institutionen erfolgen.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhält-

nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(5) Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen. Die Mitglieder 

des Vorstands können für ihren Arbeits- oder Zeitaufwand (pauschale) Vergütungen erhalten. Der Umfang 

der Vergütungen darf nicht unangemessen hoch sein. Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnützige 

Zielsetzung des Vereins.

§3 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den schriftlichen Aufnahme-

antrag entscheidet abschließend der Vorstand.

§4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet:

a) bei juristischen Personen durch deren Auflösung b) durch freiwilligen Austritt

c) durch Streichung von der Mitgliederliste

d) durch Ausschluss aus dem Verein

e) mit dem Tod des Mitglieds.

(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands. 

Er ist nur zum Quartalsende unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zulässig.

IRRE-PARABEL 
Netzwerk für Therapie, Beratung und Coaching e.V.

Lange-Geismar-Straße 69 • 37073 Göttingen
info@irre-parabel.de

SATZUNG
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(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz 

zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schrift-

lich mitzuteilen.

(4) Ein Mitglied kann, wenn es gröblich gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, durch Beschluss der Mit-

gliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Ge-

legenheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stellungnahme der betroffe-

nen Person ist in der Mitgliederversammlung zu verlesen.

§5 Mitgliederbeiträge

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit wird 

von der Mitgliederversammlung bestimmt.

(2) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§6 Organe des Vereins

a) der Vorstand

b) dieMitgliederversammlung

§7 Der Vorstand

(1) Der Vorstand i. S. d. § 26 BGB besteht aus: a) einer Person für den 1. Vorsitz

b) einer Person für den 2. Vorsitz

c) einerPersonfürdieSchriftführung

d) einer Person für die Kassenführung

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemein-

schaftlich vertreten. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.

§8 Amtsdauer des Vorstands

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tag der Wahl an 

gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt.

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmit-

glied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die restliche Amtszeit der ausgeschiedenen Person.

§9 Beschlussfassung des Vorstands

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in den Vorstandssitzungen, die von der Person des 

1. Vorsitz oder von der Person des 2. Vorsitz schriftlich, fernmündlich oder per E-Mail einberufen werden. In 

jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von 3 Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es 

nicht.

2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter die Person des 1. 
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Vorsitz oder die Person des 2. Vorsitz, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der leitenden Person der 

Vorstandssitzung. Die Vorstandsitzung leitet die Person des 1. Vorsitz, bei dessen Abwesenheit die Person des 

2. Vorsitz. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und durch die Personen 

des 1. und 2. Vorsitz zu unterschreiben.

§ 10 Die Mitgliederversammlung

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied – auch ein Ehrenmitglied – eine Stimme.

(2) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes

b) Entlastung des Vorstandes

c) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages d) Ernennung von Ehrenmitgliedern

e) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes

f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins

§ 11 Die Einberufung der Mitgliederversammlung

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal, soll die ordentliche Mitgliederversammlung statt-

finden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch schriftliche Benachrichti-

gung oder per E- Mail unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absen-

dung der Einladung folgenden Werktag.

(2) Das Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins 

schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.

(3) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

§ 12 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung wird von der Person des 1. Vorsitz, bei deren Verhinderung von der Person des 

2. Vorsitz oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 

Versammlung eine versammlungsleitende Person.

(2) Das Protokoll wird von der Person für die Schriftführung geführt. Ist diese nicht anwesend, bestimmt die 

versammlungsleitende Person eine protokollführende Person.

(3) Die Art der Abstimmung bestimmt die versammlungsleitende Person. Die Abstimmung muss schriftlich 

durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

dies beantragt.

(4) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich.

(5) Die versammlungsleitende Person kann Gäste zulassen. Über die Zulassung

der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die

Mitgliederversammlung.

(6) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von

der Zahl der erschienenen Personen beschlussfähig.

(7) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
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gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur Änderung der Satzung (einschließ-

lich des Vereinszweckes) ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur 

Auflösung des Vereins eine solche von vier Fünftel erforderlich.

(8) Für die Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang keine kandidierende Person die Mehrheit der ab-

gegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidierenden statt, welche die 

beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben.

(9) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von der jeweiligen 

versammlungsleitenden Person und der protokollführenden Person zu unterzeichnen ist. Es soll folgende 

Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, Angaben der versammlungsleitenden Person und 

der protokollführenden Person, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Ab-

stimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestim-

mung anzugeben.

§ 13 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung

(1) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand 

schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Die 

versammlungsleitende Person hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend 

zu ergänzen. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung ge-

stellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von drei 

Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

(2) Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitglie-

dern können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern mit der Tagesordnung angekündigt 

worden sind.

§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlungen

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss einbe-

rufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Zehntel 

aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die 

außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 10, 11, 12 und 13 entsprechend.

§ 15 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 12 festgelegten Stimmen-

mehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Person 

des 1. Vorsitz und die Person des 2. Vorsitz gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehen-

den Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird 

oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an 

Frauen-Notruf e.V. 37008 Göttingen, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige 

Zwecke zu verwenden hat.

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 28.01.2021 errichtet und genehmigt.

Der Verein ist beim Amtsgericht Göttingen auf dem Registerblatt VR 202179 eingetragen.
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